
Gesuch für Benützung von Räumlichkeiten und Aussenanlagen 
der Gemeinde Greppen 

 
 Gesuche sind mind. 30 Tage vor der Veranstaltung an das Gemeindeammannamt Greppen einzureichen. 

 Bewilligungsbehörde ist der Gemeinderat Greppen. 

 Schäden an Gebäuden oder Einrichtungen sind sofort dem Gemeindeammannamt Greppen zu melden. 

 Die Einwohnergemeinde Greppen lehnt jede Haftpflicht ab. 

 Für die Benützung des Seebades ist die Zustimmung von Charles von Sury, Châlet am See, Greppen, 
erforderlich. Das Gesuch ist von Charles von Sury mitzuunterzeichnen. 

 

Beansprucht werden: bewilligt 
Ja Nein 

 Schulhaus   
 Turnhalle   
 Mehrzweckraum (MZR)   
 Gruppenraum beim MZR   
 Schulzimmer   
 Garderoben, WC-Anlagen   
 Vorplatz, Parkplätze   

 

 Sportplatz     
 

 Seebad (rechte Seite)     
 

 Strassen     
 

      

 
Gesuchsteller:   
 
Verantwortlicher:   Tel:   
 
Veranstaltung:   
 
Datum des Anlasses:    
 
Dauer des Anlasses:   
 
Schlüssel für die Räumlichkeiten vorhanden:   Ja  Nein 
 
Haftpflichtversicherung:  Ja  Nein  Name der Versicherung:   
 
Bemerkungen:   
 
 

    
(Ort und Datum) (Unterschrift Gesuchsteller/in) 

 

 

Bewilligt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greppen,   
 

Benützungsgebühr: Fr.   
 

Die Veranstalter sind gebeten, Räume, Plätze und Strassen in sauberem Zustand zurückzugeben! 
Wird diese Regelung nicht eingehalten, wird der Aufwand für die Reinigung in Rechnung gestellt. 
 
Verteiler:  Gemeindeverwaltung Greppen  Gemeindeammannamt (original) 
  Gesuchsteller/in  Herr Kurmann, Hauswart Schulliegenschaft  
  Herr von Sury (Benützung Seebad)  Frau Lottenbach (Benützung Seebad)  Polizei (Benützung Seebad) 
  Vereine, welche von der Veranstaltung tangiert sind: .......................................................................... 
  .................................................................................. 

 


